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Turbenthal, August 2011 
 
 
Merkblatt Schulärztliche Regelungen in der Gemeinde Turbenthal 
 
 
1. Kindergarten: Obligatorischer Vorsorgeuntersuch beim Vertrauensarzt 

(Kinder- oder Hausarzt), oder unserem Schularzt. 
 

- Der Vorsorgeuntersuch beinhaltet Folgendes: 
- Sehtest für die Sehschäfte in die Ferne (Visus) 
- Stereotest für das räumliche Sehen (3-D-Sehen) 
- Hörtest 
- Grösse, Gewicht 
- Überprüfung des Impfstatus mit anschliessender Impfempfehlung 

- Dieser Untersuch sollte bis zu den Pfingstferien bei allen Kindern 
ausgeführt sein. 

- Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt von keinem Arzt untersucht 
worden sind, werden vom Schularzt in seine Praxis aufgeboten. 

- Dabei wird ausdrücklich gewünscht, dass ein Elternteil bei der  
Untersuchung des Kindes anwesend ist. 

- Der Impfausweis ist zur Vorsorgeuntersuchung mitzunehmen. 

 
 
4. Klasse: Überprüfung Impfstatus  
 

- Die Eltern erhalten einen Brief, in dem sie daran erinnert werden, 
das Impfbüchlein ihres Kindes kontrollieren und allfällige 
Nachimpfungen durchführen zu lassen. 

- Empfohlen wird auch eine Kontrolle des Seh- und Hörvermögens. 

 
 

2. oder 3. Sekundar: Obligatorischer Vorsorgeuntersuch beim Vertrauensarzt 
 (Kinder- oder Hausarzt), oder unserem Schularzt  
 

- Der Untersuch beinhaltet die Erfassung von Grösse und Gewicht, 
die Überprüfung des Seh- und Hörvermögens sowie des Impfstatus. 

- Dieser Untersuch muss bis zu den Pfingstferien der 3. Sekundar-
klasse bei allen Jugendlichen ausgeführt sein. 

- Jugendliche, die bis zu diesem Zeitpunkt von keinem Arzt 
untersucht worden sind, werden vom Schularzt in seine Praxis 
aufgeboten. 

- Der Impfausweis ist zur Vorsorgeuntersuchung mitzunehmen. 


